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Beschluß
zur Mehrung der Bodenfruchtbarkeit und Steigerung der Erträge in der Feld- und der Viehwirt

schaft in den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften.

I. Ackerbauliche Maßnahmen

a) Das Ministerium für Land- und Forstwirt
schaft, die Räte der Bezirke und Kreise werden 
beauftragt, bei der Ausarbeitung des Anbau
planes zur Ernte 1954 und des Viehhalteplanes 
1953 die natürlichen Bedingungen zur Er
reichung höchster Erträge in der pflanzlichen 
und tierischen Produktion zu berücksichtigen.

b) Zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit nach 
den Erkenntnissen der fortschrittlichen Agrar
wissenschaft ist bei der Anbauplanung in den 
Produktionsgenossenschaften der Anbau von 
bodenverbessernden Pflanzen zu berücksich
tigen und der Zwischenfruchtanbau zu ver
stärken.

c) Die Agronomen der MTS sind verpflichtet, in 
Zusammenarbeit mit den Genossenschafts
bauern die gesamte Ackerfläche auf Boden
verdichtung zu untersuchen. Die festgestellten 
Bodenverdichtungen haben die MTS insbeson
dere durch Untergrundlockerung zu beseitigen.

d) Die Bodenuntersuchungen sind von den land- 
wirtschaftlichenUntersuchungsanstalten bevor
zugt in den Landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften durchzuführen. Die Proben
nehmer der landwirtschaftlichen Unter
suchungsanstalten sind verpflichtet, die Aus
wertung der Bodenuntersuchungsergebnisse 
vorzunehmen und die Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften bei der Ausarbei
tung des Düngerplanes zu beraten.

e) Die Deutsche Saatguthandelszentrale (DSGHZ) 
wird verpflichtet, die Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften durch ihre Nie
derlassungen in den Kreisen direkt mit hoch
wertigem Qualitätssaatgut zu versorgen. Den 
Produktionsgenossenschaften sind besondere 
Rabattsätze zu gewähren.
Außerdem wird die DSGHZ verpflichtet, die 
planmäßige Saatgutvermehrung neben den 
volkseigenen Gütern in erster Linie den Land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
zu übertragen.
Das Ministerium für Land- und Forstwirt
schaft hat Lehrgänge und Schulungen zur 
Qualifizierung von Genossenschaftsbauern über 
den Vermehrungsanbau durchzuführen.

Zur Erzeugung von wirtschaftseigenem Saat
gut für den Zwischenfruchtanbau für das Jahr 
1953 hat die DSGHZ die LPG mit Zwischen
fruchtsaatgut zu versorgen.

f) Die volkseigenen Wasserwirtschaftsbetriebe 
werden verpflichtet, die Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften bei der Unter
haltung und dem Ausbau von Grabenentwässe
rungen und sonstigen Meliorationen anzu
leiten und zu unterstützen.

II. Viehvvirtschaetliche Maßnahmen

a) Schnellste Entwicklung der Herdbuchzucht bei 
allen Tierarten.
Aufnahme aller Tiere, die den Bedingungen 
des Herdbuches entsprechen, in das staatliche 
Herdbuch bzw. in das Leistungsbuch.

b) Die volkseigenen Handelskontore für Zucht- 
und Nutzvieh haben die Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften mit hochwerti
gem Zucht- und Nutzvieh zu beliefern.

c) Die technische Besamung ist in den Landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften be
vorzugt durchzuführen. Dabei sind die besten 
Vatertiere zu verwenden.

d) Zur Bildung von Genossenschaftsschafherden 
haben die Viehwirtschaftsberater besondere 
Anleitung zu geben. Zum Aufbau der Genos
senschaftsschafherden werden die volkseige
nen Handelskontore für Zucht- und Nutzvieh 
verpflichtet, im Rahmen des Handelsplanes 
vordringlich Zuchtschafe an die Landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften zu 
liefern.

III. Aufgaben der Wissenschaft
a) Die Akademie der Landwirtschaftswissen

schaften wird beauftragt, unter Auswertung 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse und For
schungsergebnisse und der Arbeitserfahrungen 
der Produktionsgenossenschaften eine Schrif
tenreihe über die wichtigsten Aufgaben der 
Produktion in den Landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften herauszugeben.

b) Die Akademie der Landwirtschaftswissenschaf
ten wird beauftragt, die Beratung und Betreu
ung der Produktionsgenossenschaften durch 
Wissenschaftler zu organisieren.


